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(54) Verpackungsschachtel

(57) Eine Verpackungsschachtel ist aus einem flach
liegenden, faltbaren Zuschnitt (1) aufrichtbar und zur
Verpackung eines Gegenstands mit zugehöriger Pak-
kungsbeilage vorgesehen. An einer Seitenwand (5) ist
eine aufreißbare Verschlusslasche zur Freigabe einer

Öffnung ausgebildet, welche durch einen an der Innen-
seite der Seitenwand (5) angebrachten Papierstreifen
(9) oder ein Papieretikett abgedeckt ist. Die Packungs-
beilage ist zwischen dem Papierstreifen (9) oder Papie-
retikett und der Seitenwand (5) untergebracht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verpackungs-
schachtel, die aus einem flach liegenden, faltbaren Zu-
schnitt aufrichtbar und zur Verpackung eines Gegen-
stands mit zugehöriger Packungsbeilage vorgesehen
ist
[0002] Eine Verpackungsschachtel der eingangs ge-
nannten Art ist beispielsweise durch das deutsche Ge-
brauchsmuster DE 20010391 U1 bekannt geworden.
[0003] In derartigen Verpackungsschachteln werden
beispielsweise, aber nicht ausschließlich, Arzneimittel
oder andere chemische Erzeugnisse aufgenommen.
Den Arzneimitteln werden Packungsbeilagen, d.h. mehr
oder weniger große Beipackzettel, beigegeben, die An-
gaben über die Beschaffenheit der Arzneimittel, Vor-
schriften zu deren Verwendung, Hinweise auf mögliche
Gefahren und vieles mehr umfassen können.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
bekannte Verpackungsschachtel unter Berücksichti-
gung technischer und wirtschaftlicher Aspekte weiter zu
verbessern.
[0005] Die vorgenannte Aufgabe wird erfindungsge-
mäß durch eine Verpackungsschachtel gelöst, an ande-
ren Seitenwand eine aufreißbare Verschlusslasche zur
Freigabe einer Öffnung ausgebildet ist, welche durch ei-
nen an der Innenseite der Seitenwand angebrachten
Papierstreifen oder ein vergleichbares Papieretikett ab-
gedeckt ist, wobei die Packungsbeilage zwischen dem
Papierstreifen oder dem Papieretikett und der Seiten-
wand untergebracht ist.
[0006] Der partiell beleimte Papierstreifen oder das
partiell beleimte Papieretikett erfüllen folgende Funktio-
nen:

- Trennung von Packungsbeilage und Produkt;
- Sicherung der Packungsbeilage gegen Herausfal-

len;
- Keine störenden Kanten beim späteren Einschie-

ben der Produkte (Blister, Flaschen etc.).

[0007] Wenn der Papierstreifen oder das Papiereti-
kett nur an seinen gegenüberliegenden Enden an der
Seitenwand befestigt ist, kann die Packungsbeilage von
zwei Seiten in die durch den Papierstreifen oder das Pa-
pieretikett ausgebildete Tasche eingeschoben werden.
Die spätere Produkt-Einschubseite kann ausgewählt
werden, weil es an keiner der beiden Einschubseiten ei-
ne störende Kante gibt.
[0008] Bevorzugt werden Enden an den Querseiten
zur Befestigung verwendet. Dann kann die Längsseite
des Papierstreifens oder des Papieretiketts als Ein-
schubseite genutzt werden.
[0009] Ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Verpackungsschachtel ist in der schematischen
Zeichnung dargestellt und wird in der nachfolgenden
Beschreibung an Hand der Zeichnung erläutert. Es
zeigt:

Fig. 1 eine Draufsicht der Außenseite des Zuschnitts
der Verpackungsschachtel;

Fig. 2 eine Draufsicht der Innenseite des Zuschnitts
der Verpackungsschachtel.

[0010] Aus der Fig.1 ist der grundsätzliche Aufbau ei-
ner Verpackungsschachtel ersichtlich, welche aus ei-
nem flachen, faltbaren Zuschnitt 1 aufgerichtet werden
kann und vier Seitenwände 2 bis 5 aufweist. Die Ver-
packungsschachtel ist zur Aufnahme eines oder meh-
rerer in der Figur nicht gezeigter Gegenstände und zur
Aufnahme eines flach zusammengefalteten Beipack-
zettels als Packungsbeilage vorgesehen. An der Ver-
packungsschachtel ist ein Schachtelboden ausgebildet,
welcher aus zwei miteinander verbundenen Bodentei-
len besteht. Zum Öffnen und Schließen der Verpak-
kungsschachtel befinden sich an der Verpackungs-
schachtel schwenkbar angeordnete Deckelteile und ei-
ne Deckelklappe mit einem Klappenrand, welcher par-
allel zur Seitenwand 5 in Richtung Boden der Verpak-
kungsschachtel ein- oder herausgeschoben werden
kann. An der Seitewand 5 ist eine mit Hilfe einer Perfo-
ration 6 und einer Knicklinie 7 aufreißbare und aufklapp-
bare Verschlusslasche 8 ausgebildet, um die Packungs-
beilage herauszunehmen.
[0011] Aus der Fig. 2 ist die Ausbildung einer Tasche
für die Packungsbeilage ersichtlich, welche aus der Sei-
tenwand 5 und einer Taschenwand in Gestalt eines Pa-
pierstreifens oder Papieretiketts 9 gebildet ist. Der Pa-
pierstreifen oder das Papieretikett 9 ist an seinen Enden
10, 11 mit der Seitenwand 5 verklebt und weist zwei
Knicklinien 12, 13 auf, um die Packungsbeilage entwe-
der von der einen Längsseite 14 oder der anderen
Längsseite 15 einschieben zu können. Die entstandene
Tasche oder das entstandene Fach ist konstruktiv so ge-
staltet, daß Packungsbeilagen hinter der mit Dicken von
0,1 bis 4 mm eingelegt werden können

BEZUGSZEICHENLISTE

[0012]

1 Verpackungsschachtel
2 Seitenwand
3 Seitenwand
4 Seitenwand
5 Seitenwand
6 Perforation
7 Knicklinie
8 Verschlusslasche
9 Papierstreifen oder Papieretikett
10 Ende des Papierstreifens oder Papieretiketts
11 Ende des Papierstreifens oder Papieretiketts
12 Knicklinie
13 Knicklinie
14 Längsseite des Papierstreifens
15 Längsseite des Papierstreifens
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Patentansprüche

1. Verpackungsschachtel, welche aus einem flach lie-
genden, faltbaren Zuschnitt (1) aufrichtbar und zur
Verpackung eines Gegenstands mit zugehöriger
Packungsbeilage vorgesehen ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an einer Seitenwand (5) eine
aufreißbare Verschlusslasche zur Freigabe einer
Öffnung ausgebildet ist, welche durch einen an der
Innenseite der Seitenwand (5) angebrachten Pa-
pierstreifen (9) oder ein Papieretikett abgedeckt ist,
wobei die Packungsbeilage zwischen dem Papier-
streifen (9) oder Papieretikett und der Seitenwand
(5) untergebracht ist.

2. Verpackungsschachtel nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Papierstreifen oder das
Papieretikett (9) an seinen gegenüberliegenden
Enden (10, 11) an der Seitenwand (5) befestigt ist.

3. Verpackungsstreifen nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass Enden an den Querseiten
zur Befestigung verwendet werden.
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